
Dringend gesucht: 

Neues Mitglied Rechnungs- und 
Geschä sprüfungskommission 

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Häfelfingen 
 
Wir suchen als Nachfolge für Kurt Ehrsam - der sich nicht mehr zur Wiederwahl am Ende seiner 
Amtsperiode stellt - ein neues Mitglied Rechnungs- und Geschä sprüfungskommission (*). Die Wahl 
findet am 12. Juni 2024 an der Gemeindeversammlung sta . Also pressiert’s. 
 
Zur Wiederwahl stellen sich Susanne Mundwiler und Dominik Fricker. 
 
Wir sind eine Gemeinde mit gesunden Finanzen dank einer umsich gen Geldpoli k unseres 
Gemeinderates unter dem Präsidium von Rainer Feldmeier. Die Kasse wird durch unsere Kassierin Petra 
S erli zuverlässig geführt. 
 
Wir als Rechnungsprüfungskommission verstehen uns als eine Unterstützung der Gemeinde und haben 
die Oberaufsicht über die Gemeindebehörde und Verwaltungszweige. Daher ist es uns wich g, eine gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu pflegen. 
 
Unsere Aufgaben als Rechnungsprüfungskommission (**) ist die Kontrolle von: 

 Rechnung und Budget der Einwohnergemeinde Häfelfingen 
 Rechnung und Budget der Bürgergemeinde Häfelfingen 

Das machen alle drei Mitglieder zusammen. 
 
Daneben gibt es noch wenige andere Prüfungen, wo es nur ein oder zwei Mitglieder der 
Rechnungsprüfungskommission braucht. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission besteht von Gesetzes wegen aus Laien. Das bedeutet, dass der 
Gesetzgeber keine speziellen Vorkenntnisse in Buchhaltung vorschreibt. Bei Fragen und Unsicherheiten 
können wir uns beim Kanton Unterstützung holen und beraten lassen. 
 
Für das Amt in der Rechnungsprüfungskommission müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Wohnha  in Häfelfingen 
 Schweizer Bürgerinnen und Bürger, da es sich um ein gewähltes Amt handelt 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Interessierte dürfen sich gerne bei mir melden: 
Susanne Mundwiler, E-Mail: susanne.mundwiler@breitband.ch oder Handy 079 375 34 42 
 
Wir hoffen, dass wir bald ein neues Mitglied in der Rechnungs- und Geschä sprüfungskommission 
begrüssen zu dürfen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Susanne Mundwiler und Dominik Fricker 
Rechnungs- und Geschä sprüfungskommission 
 
(*)     Auszug aus der Gemeindeordnung bezüglich Anzahl Mitglieder, siehe Rückseite  
(**)  Aufgaben der Rechnungs- und Geschä sprüfungskommission gemäss Gemeindegesetz (GemG),  
         siehe Rückseite 



 
Auszug aus der Gemeindeordnung (Stand 01.01.24) der Einwohnergemeinde Häfelfingen: 
 
§ 2 Behördenorganisa on 
 

1. Es bestehen folgende Behörden: 
a. Gemeinderat, bestehend aus 3 Mitgliedern; 
b. Sozialhilfebehörde, bestehend aus 3 Mitgliedern; 
c. Rechnungs- und Geschä sprüfungskommission, bestehend aus 3 Mitgliedern; 
d. Kreisschulrat der Regionalen Musikschule Sissach, Anzahl Mitglieder gemäss Kreisschulratsvertrag; 
e. Kreisschulrat für den Kindergarten und die Primarschule, Anzahl gemäss Kreisschulratsvertrag; 
f. Wahlbüro, bestehend aus 5 Mitgliedern. 

 
Auszug aus dem Gemeindegesetz (GemG) (Stand 01.01.24): 
 
3.3.1.6 Die Kontrollorgane  
 
3.3.1.6.1 Die Rechnungsprüfungskommission  
 
§ 99 Aufgaben  
 
1 Die Rechnungsprüfungskommission: *  
a.  prüft die Rechnungslegung der Einwohnergemeinde;  

b.  prüft die Rechnungslegung der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behörden, 
an denen die Gemeinde beteiligt ist;  

bbis. * kann das Rechnungswesen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüfen, an der die Gemeinde 
beteiligt ist;  

c.  kann die Rechnungslegung der basellandschaftlichen und der ausserkantonalen Zweckverbände und 
Anstalten prüfen, an denen die Gemeinde beteiligt ist.  

1bis Sie übt ihre Kontrolltätigkeit nach anerkannten Revisionsgrundsätzen aus. *  
 
2 Sie erstattet der Gemeindeversammlung schriftlichen Bericht über das Prüfungsergebnis und unterbreitet ihr 
zugleich ihre Anträge. *  
 
3 Die Gemeindeversammlung kann der Rechnungsprüfungskommission auch Einzelgeschäfte finanzieller Natur 
zur Vorberatung überweisen.  
 
3.3.1.6.2 Die Geschäftsprüfungskommission  
 
§ 102 *  Aufgaben  
 
1 Die Geschäftsprüfungskommission führt für die Gemeindeversammlung die Oberaufsicht über alle 
Gemeindebehörden und Verwaltungszweige durch.  
 
2 Sie:  
a.  prüft die Tätigkeit aller Gemeindebehörden sowie der Gemeindeangestellten;  

b.  prüft die Tätigkeit der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behörden, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten;  

bbis. * kann die Tätigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüfen, an der die Gemeinde beteiligt ist;  

c.  kann die Tätigkeit der basellandschaftlichen und ausserkantonalen Zweckverbände und Anstalten prüfen, 
an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten.  

 
3 Sie prüft, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet und die Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
ordnungsgemäss vollzogen worden sind. Sie prüft nicht die individuelle Richtigkeit.  


